
 

Baden-Württemberg: Wohnen mit Zukunft – Erneuerbare Energien  

Stand: Oktober 2010 

Art:  Zinsgünstiges Darlehen  

Förderung:  Solarthermieanlagen 
 

Wer kann gefördert werden? 
Antragsberechtigt sind natürliche Personen, die Eigentümer oder Erwerber einer 

Immobilie sind. Außerdem müssen diese mindestens eine der Wohneinheiten 

dauerhaft selbst bewohnen. 

 

Was wird gefördert? 
Gefördert wird der Einbau von heiztechnischen Anlagen auf der Basis von 

erneuerbaren Energien in privaten Wohnhäusern in Baden-Württemberg. In 

diesem Zusammenhang sind alle Kosten für die Anlage selbst und für alle 

Maßnahmen, die unmittelbar damit zusammenhängen, förderfähig. 

Solarthermische Anlagen zur kombinierten Warmwassererzeugung und 

Raumheizung gehören zu den geförderten Technologien 

 

Ist eine Kombination mit anderen Förderprogrammen möglich? 
Sie können für Ihr Vorhaben, das heißt für die Heizungsanlage, weitere 

Fördermittel von Bund und Land einsetzen. Wenn Sie noch andere Maßnahmen 

durchführen (zum Beispiel Wärmedämmung), können Sie dafür ebenfalls 

zusätzliche Mittel aus den entsprechenden Förderprogrammen bekommen. 

 

Wie wird gefördert?  
Die Förderung erfolgt durch die Verbilligung eines langfristigen Darlehens der 

Landesbank, das über Hausbanken ausgereicht wird. 

Das Darlehen kann bis zu 100 % der förderfähigen Kosten betragen (mind. 5.000 

€, max. 50.000 pro Wohneinheit max. 100.000 pro Wohnimmobilie). Die Laufzeit 

des Darlehens beträgt 30 Jahre, wobei die ersten 2 Jahre tilgungsfrei sind. 

 

Wie beantrage ich die Fördermittel? 
Der Antragsteller stellt den Antrag bei seiner Hausbank, die diesen an die 

Landesbank weiterleitet. Die Hausbank erhält von der Landesbank das 

Förderdarlehen und schließt auf dieser Grundlage den Darlehensvertrag mit dem 

Antragsteller ab.  

 

Das Antragsformular finden Sie unter: 

http://www.l-bank.de/allg/dokarchiv/101228 

 

Die Richtlinie finden Sie unter:  

https://formulare.virtuelles-

rathaus.de/servlet/com.burg.pdf.FillServlet?param1=08212000-01-

0000&query=1&save=1&direktstart=1&knr=08212000-01&template=KF771361LB-

0013&z=t.pdf 
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Bei weiteren Fragen: 

Expertenteam Eigentumsförderung 

Telefon: 0800 150-3030* 

Fax: 0721 150-1281 

E-Mail: wohneigentum@l-bank.de 

 

Weitergehende Infos zur Förderung und Technik unter www.solarfoerderung.de  

 

Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der BSW-Solar keine Gewähr! 

 

http://www.l-bank.de/lbank/xml/kontaktform.xml?id=47&ceid=101170&lang=de
http://www.solarfoerderung.de/

